
NETT-Pressepapier zu: 
> Neu gestartete „Dialog“-Initiative („Malik-Studie“) auf wackeligen Beinen

Das Schweizer Malik-Institut im Spannungsfeld zwischen Vesters Kybernetik und 13. Mai 2009
der politischen Einflussnahme.

> Zwischenbericht Aarhus-Beschwerde

Sensitivitätsstudie verletzt Grundregel der Wissenschaft. Die vom Malik-Institut angewendete Methode
geht auf den weithin bekannten Frederic Vester zurück und sollte Garant fur eine gute wissenschaftliche
Arbeit sein. Völlig unverständlich jedoch ist, dass dem Regionalen Planungsbeirat die Beteiligung von 20,7 %
der Haushalte an der Studie der TU-Wien zu gering schien, um sich deren Ergebnisse zumindest anzuhö-
ren. Bei der Malik-Studie reichten plötzlich 10 Ennstaler, wovon dann einige vielbeschäftigte Politiker gar
nicht oder selten anwesend waren, um die übergeordneten Ziele und Einflussfaktoren zu gewichten und für
die Modellrechnung aufzubereiten. 

Eine Grundregel in der Wissenschaft lautet: Ein Ergebnis kann nicht genauer sein als die Daten, die der wis-
senschaftlichen Bearbeitung zu Grunde liegen. Und die bisherigen „Ergebnisse“ und „Schlussfolgerungen“
aus der Wirkungsanalyse, die doch nur den Zusammenhang von angenommenen Einflussfaktoren aufzei-
gen können, weisen schon in die Richtung, wozu die Straßenplaner die Studie brauchen.

Das Täuschen und Tarnen geht weiter. Offensichtlich war die von den Ennstaler Verkehrsbürgerinitiativen
in Zusammenarbeit mit der TU-Wien durchgefuhrte Haushaltsbefragung – mit der sensationellen
Rücklaufquote von 20,7 % aller Haushalte und der eindeutigen Willenskundgebung gegen einen 4-Spurigen
Straßenbau –  ein voller Erfolg. Als dazu NETT noch die Republik Österreich bei der zuständigen UNO-
Organisation auf mangelnde Bürgerbeteiligung verklagte, war für Landesrätin Edlinger-Ploder offensicht-
lich Feuer am Dach. Schnell wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die Versäumtes nachholen und Bürger-
beteiligung vortäuschen sollte. 

Darüber hinaus wurde von Edlinger-Ploder auf Steuerzahlerkosten die PR-Agentur Hochegger.com mit
einem so genannten „Umfeldmanagement für die Ennstaltrasse“ beauftragt, um das Ennstaler Schnell -
straßenprojekt mit modernen PR-Techniken zu pushen. Das Ziel von PR (Public Relation, ein Euphemismus
für „Pro paganda“) ist definitionsgemäß die gezielte Steuerung bzw. Veränderung von Meinungsbildern.

Doppelbödiges Spiel. In der Verhandlung am 2. April 2009 in Genf hat das Land Steiermark zugegeben, dass
bisher noch keine Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden hat und alle Optionen fur eine Verkehrslösung
im Ennstal noch offen sind. Diese Argumentationslinie steht jedoch in krassem Widerspruch zu den Aus -
sagen von Verkehrslandesrätin Edlinger-Ploder, die in einem ORF-Interview am 23. April 2008 erklärt hat,
dass alle anderen Varianten, außer der Mittelvariante, rechtlich nicht möglich seien und dass nur mehr über
diese eine Variante diskutiert wird. Es gäbe nur mehr entlang der Mittelvariante einen Spielraum von 150
Meter, in dem es noch zu Veränderungen kommen könne.

Aufgedeckt: Die Entscheidung für die Mittelvariante wurde uber die Köpfe der Betroffenen hinweg getrof-
fen. Die Mindestrechte, die gemäß der Aarhus Konvention in solchen Verfahren zu gewähren sind, sind
nicht eingehalten worden. Somit wurde bereits jetzt der rechtliche Korridor, der fur ein solches Projekt mit
Umweltauswirkungen besteht, verlassen.
Auch hinsichtlich der 7,5-Tonnenbeschränkung wurde vom Land Steiermark und von der Republik Öster-
reich zugegeben, dass diesbezuglich keine ausreichenden Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit gemäß der
Aarhus-Konvention bestehen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Seite 2.

FAZIT: Wir lassen uns nicht fur dumm verkaufen. Die Ennstalerinnen und Ennstaler werden das Spiel
durchschauen. „Sensitivitätsstudie“ wird das Unwort im jahrelangen Straßenkonflikt. „Ökolopoly“ a la
Edlinger-Ploder ist unspielbar. >

Bürgerinitiative NETT 
Nein zur Ennstal-Transit-Trasse
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1 Die Aarhus-Konvention, benannt nach der dänischen Stadt Aarhus, in der
die Unterzeichnung im Juni 1998 stattfand, ist der erste völkerrechtliche Ver -
trag, der jeder Person Rechte im Umweltschutz zuschreibt. 
Die Rechte bestehen in der Information über Umweltfragen, in der Beteiligung
an Verwaltungs verfah ren zu Projekten mit Umweltauswirkungen sowie in der
Möglichkeit, Klage gegen Umweltbeeinträchtigungen zu führen. Letzteres gilt
auch im Sinne der Wahrung der Lebensbedingungen künftiger Generationen.
Insofern besitzt die Konvention eine hohe Bedeutung, auch mit Blick auf die
Durchsetzung allgemeiner Menschenrechte.

Aktenvermerk
von Rechtsanwalt MMag. Johannes Pfeifer

11. Mai 2009 · Verein/1/BK 108-08

Der Verein Nett hat am 15. Juli 2008 beim Aarhus-Konventions-
Beschwerde-Komitee durch seinen Rechtsvertreter, MMag.
Johannes Pfeifer, gegenüber der Republik Österreich eine
Beschwerde wegen Verletzung der Aarhus-Konvention1 einge-
bracht, die erste in Österreich.

Die Öffentlichkeit war an der Entscheidung der Landes -
regierung über die Planung der vierspurigen Schnellstraße in
der Mittelvariante nicht ausreichend einbezogen. So hatte
etwa keine Umweltorganisation einen Sitz im regionalen
Planungsbeirat, der ja die vierspurige Mittelvariante empfoh-
len hat. Zudem fanden keine Sitzungen des Landesforums
statt, in welchem die Umweltanwältin einen Sitz hätte.
Darüber hinaus weigerte sich der regionale Planungsbeirat
die Ergebnisse der Haushaltsbefragung, die sich gegen eine
vierspurige Schnellstraße ausgesprochen hatte, zur Kenntnis
zu nehmen. Die Auswirkungen der vierspurigen Schnell -
straße, etwa hinsichtlich der Lärmbelastung, wurden erst
nach dem Beschluss der Landesregierung in einer zweitägi-
gen Ausstellung in zwei Gemeinden präsentiert, ohne der
Bevölkerung die Möglichkeit zur Diskussion mit den Ent -
scheidungsträgern vor der Entscheidung zu geben.  Es wurde
auf die Wünsche und Sorgen der ansässigen Bevölkerung,
insbesondere hinsichtlich des Erhalts der Naturlandschaft,
des Bestehens des Ennstals als Tourismusgebiet und der
Befürchtung, dass eine solche vierspurige Straße noch mehr
Verkehr anziehen würde, keine Rücksicht genommen. 

Des Weiteren ist seit 2004, aufgrund von Eingaben zahlrei-
cher Gemeinden im Ennstal, bei der BH Liezen ein Verfahren
anhängig, ob eine 7,5 Tonnenbeschränkung für die bestehen-
de LB 320 verhängt werden soll. Auch in diesem Verfahren
haben die Öffentlichkeit und Umweltorganisationen keine
Möglichkeit, sich zu beteiligen, über die Verfahrens ergeb nis -
se, etwa Gutachten, informiert zu werden, gegen eine Ent -
scheidung, nach welcher diese Beschränkung nicht verhängt
würde, ein Rechtsmittel zu erheben; und besteht auch keine
Möglichkeit, dieses Verfahren zu beschleunigen, das nach
über vier Jahren noch immer nicht zum Abschluss gebracht

wurde. Eine 7,5 Tonnenbeschränkung hätte eine wesentliche
Abnahme des Durchgangsverkehrs zur Folge und würde
damit, auch aus verkehrstechnischer Sicht, keine Notwen -
dig keit einer vierspurigen Straße mehr bestehen. 
Das Komitee hat diese Beschwerde für zulässig erkannt und
für 2. April 2009 eine Verhandlung im Palast der Nationen im
UNO-Hauptquartier in Genf anberaumt, an welcher Vertreter
des Landes Steiermark und des Bundes, sowie MMag.  Jo -
hannes Pfeifer als Vertreter des beschwerdeführenden Ver -
eins NETT teilgenommen haben. 

Das Land Steiermark hat selbst in ihrem vorbereitenden
Schriftsatz zu dieser Verhandlung zugegeben, dass bisher
keine ausreichende Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden
hat. Laut Land Steiermark seien aber noch alle Optionen für
eine Verkehrslösung im Ennstal offen und würden alle
Optionen noch geprüft. Dies widerspricht der Darstellung
der Verkehrslandesrätin Edlinger-Ploder, die etwa in einem
ORF-Interview am 23. April 2008 erklärt hat, dass alle ande-
ren Varianten, außer der Mittelvariante rechtlich nicht mög-
lich seien und dass nur mehr über diese eine Variante disku-
tiert wird. Es gäbe nur mehr entlang der Mittelvariante einen
Spielraum von 150 m, in dem es noch zu Veränderungen
kommen könne. Dem Land Steiermark ist es daher bewusst,
dass die Entscheidung für die Mittelvariante über die Köpfe
der Betroffenen hinweg getroffen wurde und die Mindest -
rechte, die gemäß der Aarhus Konvention in solchen Verfah -
ren zu gewähren sind, nicht eingehalten wurden und damit
der rechtliche Korridor, der für ein solches Projekt mit Um -
welt auswirkungen besteht, bereits verlassen wurde. Auch
hinsichtlich der 7,5-Tonnenbeschränkung wurde vom Land
Steiermark und der Republik zugegeben, dass diesbezüglich
keine ausreichenden Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit
gemäß der Aarhus-Konvention bestehen. 

Die schriftliche Entscheidung des Aarhus Komitees wird vor-
aussichtlich im Winter ergehen. 

Sollte eine Verletzung der Aarhus-Konvention festgestellt
werden, könnte dies auch zur Anfechtbarkeit jeglicher weite-
rer Entscheidung, mit welcher die Mittelvariante weiter ver-
folgt wird, führen und müsste das ganze Diskussions ver -
fahren über die Verkehrslösung für das Ennstal, auch unter
Einbezug einer Diskussion über die 7,5 Tonnenbeschrän -
kung, neu mit entsprechender Öffentlichkeitsbeteiligung
beginnen. 
Bereits im Jahr 2001 haben sämtliche betroffenen Gemein -
den und Bürgerinitiativen  verlangt, dass dieses Entschei -
dungs verfahren im Wege eines Umweltmediationsverfahrens
geführt wird und wurde vom damaligen Landesrat Schöggl
die Abhaltung eines solchen Mediationsverfahrens auch
zugesagt. <

Beilage zur NETT-Presseinformation, 13. Mai 2009
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